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ERLAUBNIS

zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerü berlassu ng

Nach den SS 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmer-

überlassung (AÜG) vom 7. August 1972 - BGBI. I  S. 1393 - wird der Firma

Bruns Stieler Personal GmbH

Holsterhauser Str. 27

45147 Essen

die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Überlassung von Arbeitnehmern erteilt. Sie gilt längstens

für die Dauer eines Jahres gerechnet vom Tag nach der Zustellung.
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Gowsrbamäßlge Arboitnahmerübgrlassung in Bgtrigbg dss Baugewerbe3 tür Aöoiten, die alblichstwelEe von Arbeitorn vsrrlchtgt
werdonr ist unzulässlg. Sle ist diechon Botriebcn des Baugewerbes ge3tatl6t, wenn der verleihonde Betrieb nachwei3llch soit
mlndeltana EryLJ3I@ yon denselbon Rahmen- und Sozlalkassentarifvgrträgon oder von de.en Allgemelnvorblndlichkeit ertaast
wird ($ 1 b AÜG). Dieser Nachweis ist mit Beginn des Verleihs vom Verleiher in geeigneter Weise vorzuhalten.

Diese Erlaubnisurkunde ist Eigentum der Bundesagentur für Arbeit und auf Verlangen zurückzugeben.


